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7.2 Die Stadt Leverkusen als Gesellschafterin entsendet in 

die Gesellschafterversammlung zwei nach den 
Vorschriften der Gemeindeordnung gewählte Mitglieder. 
Sie handeln einheitlich für die Stadt nach Weisung bei 

Aufgaben gern. § 11 Abs. 1 dieses Vertrages. Die vom 
Rat gewählten Vertreter haben ihr Amt auf Beschluss des 

Rates jederzeit niederzulegen. 

7.2 Die Stadt Leverkusen als Gesellschafterin entsendet in 

die Gesellschafterversammlung zwei nach den 
Vorschriften der Gemeindeordnung gewählte Mitglieder. 
Sie handeln einheitlich für die Stadt nach Weisung bei 

Aufgaben gern. § 11 Abs. 1 dieses Vertrages. Die vom 
Rat der Stadt Leverkusen gewählten Vertreter haben den 

Rat der Stadt Leverkusen über alle Angelegenheiten von 
besonderer Bedeutung frühzeitig zu unterrichten und 
haben ihr Amt auf Beschluss des Rates jederzeit 

niederzulegen. 

8.2 Die Einladung erfolgt durch eingeschriebenen Brief unter 
Mitteilung der Tagesordnung, Ort, Zeit und ergänzender 

Erläuterungen mit einer Frist von 3 Wochen, in dringenden 
Fällen auch mündlich, fernmündlich, mit Telefax oder 
Teletex mit einer Frist von 14 Tagen.  

 
 

 
Mit Zustimmung aller Gesellschafter kann auf die 
Einhaltung von Form und Frist der Einberufung verzichtet 

werden. 

8.2 Die Einladung erfolgt schriftlich oder elektronisch (E-Mail 
etc.) mit einer Frist von vierzehn Tagen unter Angabe der 

Tagesordnung sowie Beifügung entsprechender 
Unterlagen. Die Mitglieder des Aufsichtsrates sowie die 
Gesellschafterin und die für das Beteiligungsmanagement 

zuständige Stelle der Stadt Leverkusen erhalten die 
Einladung sowie die beigefügten Unterlagen mit gleicher 

Frist zur Kenntnis. 
Mit Zustimmung aller Gesellschafter kann auf die 
Einhaltung von Form und Frist der Einberufung verzichtet 

werden. 

12.1 Der Aufsichtsrat besteht aus 10 Mitgliedern, von denen 7 
Mitglieder für die Stadt Leverkusen nach den Vorschriften 

der Gemeindeordnung NW zu wählen sind und von denen 
3 Mitglieder von der Sparkasse Leverkusen bestellt 

werden, sowie einem beratenden Mitglied der Currenta 
GmbH & Co. OHG. 

12.1 Der Aufsichtsrat besteht aus 10 Mitgliedern, von denen 7 
Mitglieder für die Stadt Leverkusen nach den Vorschriften 

der Gemeindeordnung NW zu wählen sind und von denen 
3 Mitglieder von der Sparkasse Leverkusen bestellt 

werden, sowie einem beratenden Mitglied der Currenta 
GmbH & Co. OHG und der/dem für das Baudezernat 
zuständigen Beigeordneten der Stadt Leverkusen als 

beratendem Mitglied. 
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12.5 Aufsichtsratsmitglieder können bei Vorliegen eines 

wichtigen Grundes durch Beschluss der 
Gesellschafterversammlung abberufen werden. 

12.5 Die vom Rat der Stadt Leverkusen bestellten 

Vertreterinnen und Vertreter im Aufsichtsrat sind an 
Weisungen und Beschlüsse des Rates der Stadt 
Leverkusen gebunden und haben ihr Amt auf Beschluss 

des Rates der Stadt Leverkusen jederzeit niederzulegen. 

14.1 Der Aufsichtsrat wird von seinem Vorsitzenden oder im 
Falle seiner Verhinderung von einem seiner Stellvertreter 

schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung so 
rechtzeitig einberufen, dass zwischen dem 
Absendungstag der Einladung und dem Tag der Sitzung 

mindestens 10 Kalendertage liegen; in dringenden Fällen 
kann mit Einverständnis aller Aufsichtsratsmitglieder auf 

die Einhaltung einer Frist verzichtet werden. 

14.1 Die Einladung zur Aufsichtsratssitzung ergeht schriftlich 
oder elektronisch (E-Mail etc.) mit einer Frist von vierzehn 

Tagen durch das vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates 
oder im Falle der Verhinderung durch das stellvertretend 
vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates unter Angabe der 

Tagesordnung sowie Beifügung entsprechender 
Unterlagen. 

 
Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung sowie die 
Gesellschafterin und die für das Beteiligungsmanagement 

zuständige Stelle der Stadt Leverkusen erhalten die 
Einladung sowie die beigefügten Unterlagen mit gleicher 

Frist zur Kenntnis. 
 
In dringenden Fällen kann die Einladung auch mündlich, 

fernmündlich oder in elektronischer Form (E-Mail etc.) mit 
einer Frist von einer Woche ergehen. 

17.4  

 
 

Die Anstellungsverträge der Geschäftsführer werden für 
die Gesellschaft durch den Vorsitzenden des 
Aufsichtsrates geschlossen. 

17.4 Mitglieder der Geschäftsführung werden durch die 

Gesellschafterversammlung auf die Dauer von maximal 
fünf Jahren bestellt. Wiederholte Bestellung ist zulässig. 

Die Anstellungsverträge der Geschäftsführer werden für 
die Gesellschaft durch den Vorsitzenden des 
Aufsichtsrates geschlossen. 

  24.4 Die Vorschriften des Gesetzes zur Gleichstellung von 
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(neu) Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Landesgleichstellungsgesetz – LGG) finden Anwendung. 

 


